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I/A-PUNKT-VERMERK 

Absender: Generalsekretariat des Rates 

Empfänger: Ausschuss der Ständigen Vertreter/Rat 

Nr. Komm.dok.: 5561 + ADD 1 

Betr.: VERORDNUNG (EU) .../... DER KOMMISSION vom XXX zur Änderung 
von Anhang XVII der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen 
Parlaments und des Rates zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und 
Beschränkung chemischer Stoffe (REACH) betreffend 
(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluoroctyl)-silantriol und TDFAs 

– Beschluss, den Erlass nicht abzulehnen 
  

1. Die Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 sieht ein Verbot des Inverkehrbringens eines Stoffes 

vor, der ein Risiko für die menschliche Gesundheit oder die Umwelt mit sich bringt, das nicht 

angemessen beherrscht wird und behandelt werden muss. 

2. Am 20. April 2016 übermittelte das Königreich Dänemark der Europäischen 

Chemikalienagentur ein Dossier gemäß Artikel 69 Absatz 4 der Verordnung (EG) 

Nr. 1907/2006 zur Einleitung des Beschränkungsverfahrens nach den Artikeln 69 bis 73 

dieser Verordnung (im Folgenden "Dossier nach Anhang XV"). Das Dossier nach Anhang 

XV deutete darauf hin, dass die Exposition gegenüber (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tride-

cafluoroctyl)-silantriol und seinen Mono-, Di- oder Tri-O-(Alkyl)-Derivaten (diese Derivate 

werden als TDFAs bezeichnet) in Verbindung mit organischen Lösungsmitteln in 

Sprühprodukten zu schweren akuten Verletzungen der Lunge führt und somit ein Risiko für  
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die menschliche Gesundheit darstellt. Entsprechend wurde vorgeschlagen, das 

Inverkehrbringen solcher Gemische in Sprühprodukten für die Abgabe an die breite 

Öffentlichkeit zu verbieten. Dänemark gelangte zu dem Schluss, dass das Dossier nach 

Anhang XV belegt habe, dass unionsweite Maßnahmen erforderlich sind.  

3. Auf der Grundlage der Stellungnahmen des RAC und des SEAC1 schlug die Kommission vor, 

das Inverkehrbringen zur Abgabe an die breite Öffentlichkeit einschließlich der öffentlichen 

Zugänglichmachung von Sprühprodukten, welche (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tride-

cafluoroctyl)-silantriol und/oder TDFAs in Verbindung mit organischen Lösungsmitteln 

enthalten, zu verbieten. 

4. Daher wurde am 11. Dezember 2018 gemäß Artikel 5a Absatz 2 des 

Beschlusses 1999/468/EG des Rates2 der gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 

eingesetzte Ausschuss gehört. Dieser stimmte dem oben genannten Verordnungsentwurf zu. 

5. Daraufhin unterbreitete die Kommission dem Rat am 16. Januar 2019 den oben genannten 

Verordnungsentwurf gemäß Artikel 5a Absatz 3 Buchstabe a des Beschlusses 1999/468/EG 

des Rates. 

6. Nach dem Regelungsverfahren mit Kontrolle kann der Rat den Erlass von Entwürfen von 

Kommissionsverordnungen durch die Kommission mit qualifizierter Mehrheit ablehnen, 

wobei diese Ablehnung darin begründet sein muss, dass der von der Kommission vorgelegte 

Entwurf von Maßnahmen 

– über die im Basisrechtsakt vorgesehenen Durchführungsbefugnisse hinausgeht oder 

– mit dem Ziel oder dem Inhalt des Basisrechtsakts unvereinbar ist oder 

– gegen die Grundsätze der Subsidiarität oder der Verhältnismäßigkeit verstößt. 

7. Die Delegationen wurden am 1. Februar 2019 ersucht, eine etwaige Ablehnung des 

Verordnungsentwurfs bis zum 7. September 2018 mitzuteilen. Keine Delegation hat einen der 

oben genannten Ablehnungsgründe geltend gemacht. 

8. Der Ausschuss der Ständigen Vertreter wird daher ersucht, dem Rat zu empfehlen, er möge 

als A-Punkt seiner Tagesordnung bestätigen, dass er den betreffenden Verordnungsentwurf 

nicht ablehnt. 

 

                                                 
1 https://echa.europa.eu/previous-consultations-on-restriction-proposals/-/substance-

rev/13918/term 
2 Beschluss des Rates 1999/468/EG vom 28. Juni 1999 zur Festlegung der Modalitäten für die 

Ausübung der der Kommission übertragenen Durchführungsbefugnisse (ABl. L 184 vom 
17.7.1999, S. 23), geändert durch den Beschluss 2006/512/EG (ABl. L 200 vom 22.7.2006, 
S. 11). 
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